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Kartonschachteln, 50 x 50 x 50 cm (125 l Volumen), verschnürt 1 Vignette 

Kartonschachteln, 100 x 50 x 50 cm (250 l Volumen), verschnürt 2 Vignetten 

Bis zu 2 Stühle 1 Vignette 

Nachttisch 1 Vignette 

Ski, pro Paar 1 Vignette 

Wandschrank, pro Türabteil 1 Vignette 

Sofa / Fauteuil, pro Sitzplatz 2 Vignetten 

Bettumrandung 2 Vignetten 

Einzelmatraze/Doppelmatraze 2 / 3 Vignetten 

Teppiche gerollt, Rollenbreite max. 1.50 m 2 Vignetten 

Lättlicouch: Einzel/Doppel 2 / 3 Vignetten 

Jeden Donnerstag: Ordentliche Kehrichtabfuhr 
Die ordentliche Kehrichtabfuhr für Haushaltsabfälle und Sperrgut findet in Kappelen und 
Werdthof jeweils am Donnerstag statt. Der Kehricht ist in Müve-Kehrichtsäcken oder (bei 
Sperrgut oder anderen Behältern) mit Müve-Vignetten versehen bis spätestens 09.00 Uhr an 
den ordentlichen Sammelplätzen bereitzustellen. Wenn Sie nicht wissen, wo sich der nächste 
Sammelplatz befindet erkundigen Sie sich auf der Gemeindeverwaltung, in der Nachbarschaft 
oder auf www.kappelen.ch, wo Sie einen Plan der Sammelstellen finden (Suchbegriff 
„Sammelstelle“ eingeben). 
Achtung: Bitte den Kehricht nicht schon am Vorabend hinstellen, die Säcke werden 
sonst nachts von Tieren aufgerissen... 
 
Wie viele Vignetten beim Sperrgut aufkleben? 
Sperrgut kann mit der ordentlichen Kehrichtabfuhr bereitgestellt werden. Die nachfolgende 
Aufstellung zeigt Ihnen, wie viele Vignetten Sie aufkleben müssen.     
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vignetten dürfen nicht halbiert werden. Für weitere Fragen wende Sie sich bitte an den 
Sammeldienst der Marti Logistik AG in Kallnach. 

Es muss nicht alles in die Kehrichtabfuhr 
 
In die Separatsammlungen oder Altstoffsammelstellen der Gemeinde: 
Altpapier, Altmetall, Altöl, Altvelos, Weissblech, Alu, Batterien, Grünabfälle, Altkleider und Alt-
glas (siehe Separatsammlungen und Altstoffsammelstellen) 
Bei den Verkaufsgeschäften zurückgeben (Rücknahmepflicht): 
PET-Flaschen, Elektro– und Elektronikgeräte, Kühl– und Gefriergeräte, Leuchtstoffröhren, Far-
ben, Lösungsmittel, Medikamente, Batterien (insbesondere Autobatterie), Reifen. 
Spezielle Abfälle: 
Plastik (ohne PET)  Entsorgungshof Sortec Aarberg (Verkauf Sammelsäcke)  
     oder Edi Lyss (gegen Bezahlung) 
Bauschutt/Baukeramik Kleinmengen: Entsorgungshöfe 
     Grossmengen: Deponien Creabeton Lyss / Petinesca Studen 
Behandeltes Altholz  Kleinmengen: Entsorgungshöfe 
     Grossmengen: Sortec AG, Aarberg 
Tierkörper    Tierkadaversammelstelle Lyss, Industriering (bei ARA) 
Gifte/Chemikalien  Sonderabfallverwertungs AG, SOVAG in Brügg 
 
Aber unbedingt in die Kehrichtabfuhr gehört Katzenstreu!  
Katzenstreu niemals in die Toilette spülen oder in die Grünabfuhr geben, wo er erheblichen 
Schaden anrichten kann. 
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Entsorgungshöfe/-betriebe in der Region 
 

In diesen Entsorgungshöfen kann der Grossteil der im Haushalt anfallenden Abfallarten  
entsorgt werden, bei einigen Abfallarten fallen dabei Gebühren an. 

 
SORTEC Aarberg AG 
Alte Lyssstrasse 27, 3270 Aarberg 
Tel. 032 392 77 00, www.sortec.ch 
Öffnungszeiten 
Montag bis Donnerstag:  
07.00–12.00 / 13.00–17.00 Uhr  
Freitag:  07.00–12.00 / 13.00–16.00 
Uhr Samstag:  08.00–12.00 Uhr 
 
Edi Entsorgungsdienste AG Lyss 
Industriering 10, 3250 Lyss 
Tel. 032 387 18 18, www.edi.ag 
Montag bis Freitag: 
07.00-12.00 / 13.00-17.00  
Samstag: 08.00-11.45 

Altstoff-Sammelstellen der Gemeinde Kappelen 
Nebst Häckseldienst und der Grünabfuhr (Daten siehe Kehrichtkalender)  

stehen Ihnen unsere Separatsammelstellen in Kappelen und im Werdthof zur Verfügung.  
Die Sammelstellen können zu folgenden Zeiten benutzt werden: 

Montag—Freitag  08.00 bis 19.00 Uhr  
Samstag     08.00 bis 17.00 Uhr  

Sonntags und abends aus Rücksicht auf die Anwohner bitte kein Glas/Metall entsorgen. 

Sammelstelle  
Schulhaus Werdthof 

Altglascontainer 
grün/braun/weiss 

Schulhaus Werdthof, Hauptstrasse 29 

Werkhof Kappelen, Dorfstrasse 56 

Altglas Grün/Braun/Weiss 

Weissblech/Alu 
(im selben Container) 

Altöl 
Motorenöl / Speiseöl 

Altkleider 
in Säcken einwerfen 

Nespressokapseln 

Batterien 
(keine Autobatterien!) 
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Kunststoff-Recycling: PET-Sammlung und Kunststoff-Sammelsack 
 
PET-Sammlung 
Aus PET werden nicht nur Getränkeflaschen hergestellt, sondern auch diverse Behälter, Le-
bensmittelverpackungen, Flaschen für Shampoo und Essig. Da bereits auf jeder gekauften 
PET-Getränkeflasche eine vorgezogene Recyclinggebühr vom Konsumenten bezahlt wird, kön-
nen diese Flaschen gratis an den Verkaufsstellen abgegeben werden.  
 
Der Kunststoff-Sammelsack 
Nebst PET gibt es aber weitere Kunststoffe (Plastik), welche als 
Hightech-Material im Recycling gelten und zu schade für den Ein-
malgebrauch sind. Es macht deshalb Sinn, auch diesen Kunststoff
-Abfall vom Haushaltskehricht zu trennen und separat dem Re-
cycling zuzuführen. 
Die Firma Sortec AG betreibt deshalb in ihrem Entsorgungshof 
Aarberg, auch eine Sammelstelle für Kunststoffe. Um das Sam-
meln im Haushalt zu vereinfachen, wird der Kauf eines Kunst-
Stoffsammelsacks angeboten: 
35L    Rolle à 10 Stk. Fr. 12.00   
60L    Rolle à 10 Stk. Fr. 22.00 
110L  Rolle à 10 Stk. Fr. 37.00   
240L  Rolle à 10 Stk. Fr. 99.00 
400L  Rolle à 10 Stk. Fr. 139.00 
Die Sammelsäcke können während nachfolgenden Öffnungszeiten beim Entsorgungshof der 
Sortec AG an der Alten Lysstrasse 27 in Aarberg gekauft und nach dem Befüllen abgege-
ben werden:   
Montag bis Donnerstag: 07.00–12.00 / 13.00–17.00 Uhr 
Freitag: 07.00–12.00 / 13.00–16.00 Uhr Samstag: 08.00–12.00 Uhr 
 

Was gehört in den Sammelsack?  
 Folien jeglicher Art: Tragetaschen, Kassensäckli, Zeitschriften- und Schrumpffolien von Ge-

tränken, Verpackungsfolien usw.  
 sämtliche Plastikflaschen: Getränke, Öl, Essig, Shampoo, Putzmittel, Weichspüler  
 Tiefziehschalen: Eier- und Guetzliverpackungen, Fleischschalen  
 Eimer, Blumentöpfe, Kübel, Joghurtbecher  
 Lebensmittelverpackungen für Aufschnitt, Käse usw.  
 PET-Artikel können auch im Sammelsack entsorgt werden. Sie werden beim Sortieren ge-

trennt und gelangen dann zurück in den PET-Kreislauf. Da bereits auf jeder gekauften PET-
Getränkeflasche eine vorgezogene Recyclinggebühr vom Konsumenten bezahlt wird, kön-
nen diese Flaschen jedoch auch gratis an den Verkaufsstellen abgegeben werden.  
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GRÜNABFUHR   
Die Grünabfuhr wird 2023 wiederum durch die Kocher-
Tiefenbach GmbH, Studen, durchgeführt. Bitte beachten Sie, 
dass die Abfuhr nicht immer im selben Turnus stattfindet; 
wir haben die Daten dem jeweiligen Bedarf der Jahreszeiten 
angepasst. 
Bei der Grünabfuhr ist es von außerordentlicher Bedeutung, 
dass nur kompostierbares Material, in keinem Falle aber 
Speisereste, faulendes Grünmaterial, Pferdemist oder 
sonstiger Kehricht abgegeben wird (siehe Richtlinien auf der 
Rückseite dieses Blattes).  
Sollte der Inhalt eines bereitgestellten Behälters diesen Anfor-
derungen nicht entsprechen, wird er nicht abgeführt. 
Grundsätzlich ersuchen wir jedoch, möglichst alle anfal-
lenden Grünabfälle im eigenen Garten zu verwerten 
(kompostieren).  
Das Material ist erst an den Abfuhrtagen bereitzustellen. 
Das Grüngut wird nur noch abgeführt, wenn es in handelsübli-
chen Grüncontainern von 120, 240 oder 800 Liter Inhalt 
oder Bündel (max. 1 m Länge,  20 cm Durchmesser, 20 
kg) an den ordentlichen Kehrichtsammelplätzen bereitgestellt 
wird. Die Container und Astbündel sind an den ordentlichen 
Kehrichtsammelstellen der Gemeinde bereitzustellen. 
Nicht abgeführt wird Grüngut oder Äste, wenn sie offen, in 
Säcken, offenen Behältern, oder nicht an den ordentlichen 
Sammelstellen bereit gestellt werden. 

HÄCKSELDIENST 
Das zu häckselnde Gut ist jeweils spätestens ab 08.00 Uhr be-
reitzustellen. Das Material muss von der Straße her gut sicht-
bar deponiert werden. Im Zweifelsfall bitte den Standort vor-
gehend bei Christoph Rentsch, Tel. 079 288 19 51 melden. 
Sollte an den Donnerstag-Terminen nicht alles Häcksel-
gut verarbeitet werden können, wird der Häckseldienst 
tags darauf (Freitag) weitergeführt. Das Häckselgut wird 
nicht abgeführt. Wo das Gehäckselte nicht direkt durch den 
Häcksler abgelagert werden kann, sind geeignete Behälter be-
reitzustellen. Außerhalb der Daten kann der Häckseldienst bei  
Andreas Marti, Mitteldorf 24, 3283 Kallnach, Tel. 079 335 93 
17, auch die Woche hindurch für das Schreddern größerer 
Mengen privat (auf eigene Kosten) bestellt werden. 

Donnerstag 
Freitag 23./24. Februar  

Donnerstag 
Freitag 13./14. April  

Freitag 10. November  

Mittwoch 22. März 2023 

Mittwoch 5. April 2023 

Mittwoch 19. April 2023 

Mittwoch 10. Mai 2023 

Mittwoch 24. Mai 2023 

Mittwoch 7. Juni 2023 

Mittwoch 21. Juni 2023 

Mittwoch 12. Juli 2023 

Mittwoch 2. August 2023 

Mittwoch 23. August 2023 

Mittwoch 13. September 2023 

Mittwoch 4. Oktober 2023 

Mittwoch 18. Oktober 2023 

Mittwoch 01. November 2023 

Mittwoch 15. November 2023 

Mittwoch 29. November 2023 

MONATLICHER  
ENTSORGUNGS SAMSTAGMORGEN 

 
FÜR ALTPAPIER, KARTON, ALTEISEN UND 
ALTVELOS 

beim Gemeindewerkhof Kappelen 
jeweils von 09.—12.00 Uhr 
 
Das Entsorgungsangebot an den monatlichen Entsorgungs-
Samstagmorgen ist nur für Altpapier und Alteisen aus Haus-
haltungen bestimmt.  
 
Gewerbe- und Landwirtschaftsbetriebe haben grössere Mengen 
dieser Altstoffe direkt beim Altstoffhändler zu entsorgen! 
 

 

Samstag 7. Januar 2023 

Samstag 4. Februar 2023 

Samstag 4. März 2023 

Samstag 1. April 2023 

Samstag 6. Mai 2023 

Samstag 3. Juni 2023 

Samstag 1. Juli 2023 

Samstag 5. August 2023 

Samstag 2. September 2023 

Samstag 7. Oktober 2023 

Samstag 4. November 2023 

Samstag 2. Dezember 2023 



Seite 15 

Im Internet unter www.kappelen.ch abrufbar!  

Erinnerungs-Email für Separatsammlungen  
 
Möchten Sie rechtzeitig online an die Daten der Separat-
sammlungen (Grünabfuhr, Häckseldienst, Entsorgungs- 
Samstagmorgen, Alteisensammlung) erinnert werden? 
Kein Problem. Erstellen Sie auf der Gemeinde-Website 
www.kappelen.ch unter „MyServices“ ein Benutzerkonto 
und klicken Sie nach Öffnen ihres Benutzerkontos unter 
„virtuelle Dienste“ auf den danebenliegenden Pfeil.  
 
 
 
 
Beim nachfolgenden Auswahlmenu klicken  
Sie das Kästchen „Abfallsammlungen“ an.  
Von nun an erhalten Sie am Vortag der entsprechenden Abfuhr ein Erinnerungsmail, damit 
Sie Ihr Abfuhrgut rechtzeitig bereitstellen können…. 
 

Grünabfuhr:  
Bitte beachten Sie die nachfolgenden Entsorgungshinweise! 

Um eine speditive und kostengünstige Grünabfuhr anbieten zu können, ist die Kocher-
Tiefenbach GmbH darauf angewiesen, dass folgende Regeln eingehalten werden: 
Zur Grünabfuhr und Kompostierung zugelassen sind: 
 Äste bis 15 cm Durchmesser, Stauden, Heckenschnitt (Bündel max. 1m lang, 50 cm 

Durchmesser) 
 Rasenschnitt, Gras, Laub 

 Unkraut, ohne Blacken, Winden, Disteln 

 pflanzliche Gartenabfälle, Rüstabfalle von Gemüse, Obst und Nüssen, Eierschalen 

 Kaffeesatz, Teesatz inkl. Filter 

 Schnittblumen und Topfpflanzen (ohne Plastikcontainer) 

 Sauberes Sägemehl, Hobelspäne (kein Füllmaterial, keine Spanplatten etc., ohne Farbe, 
Lacke und Imprägnierungsmittel) 

 Haustiermist (ohne Pferdemist, Hundekot und Katzenstreu) 
Das Grüngut wird nur noch abgeführt, wenn es in handelsüblichen Grüncontainern von 120, 
240 oder 800 Liter Inhalt oder Bündel (max. 1 m Länge und 40 cm Durchmesser) bereitgestellt 
wird. Die Container und Astbündel sind an den ordentlichen Kehrichtsammelstellen der Ge-
meinde bereitzustellen. 
Nicht abgeführt wird Grüngut oder Äste, wenn sie offen, in Säcken, offenen Behältern, oder 
nicht an den ordentlichen Sammelstellen bereit gestellt werden. 
Bei allfälligen Fragen oder Schwierigkeiten bei der Grünabfuhr können Sie sich direkt an die 
Kocher-Tiefenbach GmbH, Längackerweg 1,2557 Studen, 032 - 373 13 19 oder 032 - 373 34 
08 wenden. 
 

 


